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72/1958 

Im Namen des Deutschen Volkes 

P 

Drnılenaes, Kammerger tchtsrat Oute , 
als Beamter der Stoatsonwal tschaJ't: 

der Oberstaatsanwalt übel , 

ı 

| 

.ı 

in der Strafsache gegen den Tapezierer OÄ 
in Berlin 
wegen Hassenschande 

hat das Re íchsger acht, 2. StrajSenot, in der' öffentlichen 
Sitzung vom 2l.uärz 1958) an welcher teilgenommen haben 

als Richter: 
der Reichsgerichtsrat Dr.Klímmer als Vorsitzender 

und die Reichsgeríchtsrdte Dr.HOf]mann, Dr.ıulı, 

als Urkundsbeamter der Geschdftsstelles 
der Sekretär Günzel , 

auf die Revision der Staatsanwal tschaft nach mündlicher 

Verhandlung für Recht. erkannt: 
Das Urteil des Landger tchts~zu B e r l t n vom l8.november 1937 
Wird~im Strafausspruch nebst den ihm insoweit zu Grunde liegenden 

Feststellungen aufgehoben; die Sache wird in diesem Umfang zur 
neuen Verhandlung und ENtscheidung an die Vorinstanz zuruekver= 

wiesen. 
*ı 
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Von Rechts wegen 

Orμnde 
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Grunde 

.1 

Der Angeklagte ist wegen Rassenschande zu einem Jahr Gefängnis 
verurteilt worden. Die StaatsanWal tschaft hat das Urteil im Straff. 
aussprueh angefochten, weil von der Strafkammer strdfintldernd be= 
rücksíchttgt worden ist, daß der Angeklagte seit Jahren die Absicht 
hatte, die Frau, mit der er den Oeschlechtsverkehr unterhielt, zu 
heiraten. IM Sbhul dausspruch ist das Urteil rechtskräftig. 

Die Revision muß Erfolg haben. 
Die Strafkammer betrachtet den Angeklagten, der als unehelichem 

Kind einer Volljüdín geboren wurde, an steh als Uisehltng ersten 
Grades, aber auf Grund des § 5 Abs.2 ZLfifer a der .1.vo. zum 
RBürgO vom 14. November 1955 I RGBJ I S. 1553) als JUden, da er bei 
Erlaß des Reiehsbürgergesetzes am 16. September l 9}5 der jüdischen 
Religionsgemeinschaft angehört hat. Da der Angeklagte hiernach 
infolge der Rechtskraft des Schuldspruchs als JUde anzusehen ist, 
kann er eine The mit einer deutschblüttgen Staat sangehörigen nicht 
eingehen und von diesem Verbot auch keine Befreiung nach § 5 der 
l. AusfVO zum Blut8cho vom 14. November `1955 ( R081 r S. l}34), 
sondern nur noch§-16 a.a.O. erhalten. Hit einer Befreiung nach 
§ 16 kann ein Jude aber in aller Regel nicht rechnen, da sie nur 
in ganz besonderen Ausnahmefällen, in denen schwerwiegende Gründe 
vom Öestchtspunht der Allgeme!nhett,ntcht des Gesuehstellers, aus 
eine Abweichung von der Regel nahelegen, die mit den Nürnberger de= 
setzen als Grundlage für den Aufbau von Volk und Staat geschajyen 
worden sind ( Hd.lrlaß des H. u. FT. u.e.1. vom 4. Dezember 
1935. HB1 t. V. s. 1455- - nas: Bd. 71 .S'.70,` 71 ). Hält eine Jude 
trotz dieser Sachlage an dem Gedanken fest, die deutsche FraU zu 
heiraten, dann darf nach der Rechtsprechung des Reichsger tchts 
( ReSt Bd. 71 $.244 ) die He t ratsabsicht bei der Strajzumeseung 
nicht strajmtldernd berücksichtigt werden. 

Die Revision bar standet mit Recht, daß die St rajkommer, ohne 
auf die eben erörterten Gesichtspunkte einzugehen, bei der Straj2u= 
messung ohne weiteres die Tatsache als strafMildernd berücksichtigt 
hat, daß der Angeklagte mit der Frau, mit der er die Rassenschande 
trieb, seit Jahren ein Ltebesverhdltnte unterhielt und daß er sie 
zu heiraten beabsichtigte, weshalb er auch Jetzt noch um die thege= 
nehmígung nachgesucht habe. Wenn auch der Richter bei Anwendung der 
Strafbestímmung des § 5 Abs.2BlutSchOnach seinem freien richter-= 

lachen 
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liehen Ermessen zu entscheiden hat, ob nach der Sachlage eine Oe= 
jHngnís= oder eine Zuchthausstrafe die angemessene Sühne der Tat 
darstellt ( RGSt Bd.7l S.l47), so darf er dabei doch nicht solche 
Grundsätze unberücksichtigt lassen, wie sie in der ENtscheidung 
RaSt .Bd.7I $.244 aufgestellt sind. Das Urteil muß deshalb im Straf= 
ausspruch aufgehoben werden, damit die Strafkammer Odegenhett hat, 
bei der Festsetzung der neuen Strafe die Prüfung der bisher nicht 
beachteten Fragen nachzuholen. 
geh. Kl immer Hoffmann Dr.pul1 

Menges Gu th 
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